
 

 

An die Poolteilnehmer der SLRS 
_____________________________ 
 
 
Bern, 21. November 2006 TH/is 
 
 
 
vRG Fr. 0.00 für Leuchten 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Aufgrund der anhaltend hohen Nachfrage nach Altmetall hat der Stiftungsrat der SLRS die Frage 
der vRG für Leuchten an seiner letzten Sitzung nochmals im Detail analysiert und ist zum Schluss 
gekommen, die vRG per 1.1.2007 auf Fr. 0.00 festzulegen. Die operative Umsetzung dieses 
Grundsatzentscheides bringt einige Überlegungen mit sich: 
 

1. Die SLRS ist sich bewusst, dass eine Änderung der im Sommer ange-kündigten vRG von 
Fr. 0.46 auf Fr. 0.00 ab 1.1.2007 für Sie mit Aufwand verbunden ist. Sie zieht diese Lösung 
aber der Variante einer stufenweisen Senkung im Verlauf des Jahres 2007 vor. 

 
2. Der Stiftungsrat sieht als Gültigkeitsdauer für die vRG Fr. 0.00 einen Zeithorizont von 

mindestens 2 Jahren. 
 

3. Die Leistungen der SLRS bleiben auch mit einer vRG von 0.00 unverändert:  
• Betrieb einer flächendeckenden Entsorgungslogistik inkl. 500 Sammelstellen 
• umweltgerechte Entsorgung 
• regelmässige Qualitätskontrolle der Entsorgungsbetriebe 
• Information und Kommunikation an Abgeber, Behörden (insbesondere Bundesamt für 

Umwelt BAFU), Öffentlichkeit und weitere interessierte Kreise 
• Dauernde Überprüfung des Rücklaufs, der Systemlogik und der Systemabläufe mit dem 

Ziel einer möglichst tiefen vRG 
 
Durch das Delegieren Ihrer Rücknahme- und Entsorgungspflicht an die SLRS erfüllen Sie 
damit auch in Zukunft alle Auflagen der Verordnung über die Rückgabe, die Rücknahme 
und die Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG) und bieten Ihren 
Kunden eine bequeme Entsorgungslösung. Sie und Ihre Kunden erhalten diese Leistungen 
ab 1.1.2007 für Leuchten zum Nulltarif. 

 
4. Die Meldungen der Anzahl der in der Schweiz in Umlauf gebrachten Leuchten und 

Leuchtmittel sind wie bis anhin einzureichen. 
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5. Wir empfehlen Ihnen, Preisangaben auf Rechnungen, Offerten, Verpackungen, Preislisten 

und anderen Kommunikationsträgern mit dem Vermerk „inkl. vRG“ zu versehen. 
 

6. Die vRG für Leuchtmittel bleibt unverändert bei Fr. 0.46. 
 
 
Für Fragen im Zusammenhang mit der operativen Umsetzung dieses Entscheides und für die 
Suche nach Lösungen für spezifische Problemstellungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur 
Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Anfragen wenn immer möglich per E-Mail an 
stephan.thommen@slrs.ch. 
 
Wir sind uns der kurzen Fristen bewusst, sind aber dennoch überzeugt, dass die schnellst 
mögliche Einführung der vRG „Null“ die gesamthaft betrachtet einzig richtige Lösung ist.  
 
Mit bestem Dank und freundlichen Grüssen 
 
Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS 

 
Stephan Thommen 
Geschäftsführer 
 
 
 
 
Beilage: 
- Offizielle VRG-Tarif- und Geräteliste Leuchten ab 01.01.07 

 


